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Praktikumbeginn:

- Praktikant tritt in die Wirkungssphäre der Praxis ein
- wird durch den „Dienstherrn“ eingesetzt

- Beachtung Ausbildungsstand, physische und psychisch Fähigkeiten

- Gesundheits- und Arbeitsschutz

- Welche versicherungsrechtlichen Fragen sind von Bedeutung ? 

----------------------------------------------

Von besonderer Bedeutung sind zwei Komplexe:

1. Haftung / Schadensersatz  
(Haftpflichtversicherung)

2.  Arbeitsunfall / Wegeunfall  
(Gesetzliche Unfallversicherung )  

SGB VII
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Haftung/ Schadensersatz

- Praktikant im dienstlichen Auftrag in der Praxis für die Praxis tätig
- Praktikant = „veterinärmedizinisches Hilfspersonal“

- Schadensersatzanspruch eines „Dritten“ richtet sich gegen die Praxis

Absicherung:

Berufshaftpflichtversicherung 

gemäß Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen

Hinweis:  Arbeitsunfälle in der Praxis sind ausgeschlossen.

Vorsicht:  Ansprüche an den Praktikanten
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Arbeits- und Wegeunfälle

Hinweis: Informationsblatt in der Tagungsmappe (bpt-Info 12/05) 

„Unfallversicherungsschutz von Praktikanten und Hospitanten 

im Veterinärwesen“

Grundsatz: Für Praktikanten im Veterinärwesen besteht   

Unfallversicherungsschutz über den zuständigen

Unfallversicherungsträger !  

- Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und

Wohlfahrtspflege (BGW)  

- öffentliche Unfallversicherungsträger

(z.B. Gemeindeunfallkasse)
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Wer ist wo gesetzlich Unfall versichert ?

In der Regel gilt:

Studierende der Veterinärmedizin:

Pflichtpraktikum oder freiwilliges Praktikum = BGW

Praktikanten:

- Mit Praktikumvertrag und Entgeltzahlung („Beschäftigter“)   =   BGW
- In „Schnupperlehre“(Eigeninitiative des Praktikanten,

Mitarbeit mit oder ohne Entgeld)   =   BGW

Hospitanten:
Keine Mitarbeit  =  kein Versicherungsschutz

Schüler:
Schulpraktikum allgemeinbildender Schulen in der regulären Schulzeit  =

Öffentlicher Versicherungsträger
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit unter 
Telefon: 038207-316
Fax: 038207-71410

Email: dr.witt@medicopartner.de
zur Verfügung!


